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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1992

Norm

AZG §10

Rechtssatz

Mit der grundsätzlichen Vereinbarung, Überstunden durch späteren Freizeitausgleich abzugelten, wird der Anspruch

des Arbeitnehmer mangels konkreter Absprachen über den Zeitpunkt der "Verrechnung" jedenfalls dann auf

unbestimmte Zeit hinausgeschoben, wenn weder der Arbeitnehmer auf eine baldige Erfüllung des Anspruchs noch der

Arbeitgeber auf einen Verbrauch der "angesparten Freizeit" im Rahmen einer darüber abzuschließenden Vereinbarung

drängen, sondern die Arbeitsvertragspartner es dabei bewenden lassen, dass der Arbeitnehmer ein - womöglich

steigendes - Guthaben künftigen Freizeitausgleichs ansammelt.

Entscheidungstexte

9 ObA 47/92

Entscheidungstext OGH 26.02.1992 9 ObA 47/92

Veröff: SZ 65/31 = Arb 11015 = RdW 1992,348

9 ObA 114/03k

Entscheidungstext OGH 17.03.2004 9 ObA 114/03k

Vgl aber; Beisatz: Die bisherige Rechtsprechung, dass dann, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer die

Verrechnung offener Überstunden im Wege von Zeitausgleich (allerdings ohne konkrete Terminisierung)

vereinbart haben, die Verjährung der Überstunden erst mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses

beziehungsweise dann zu laufen beginnt, wenn feststeht, dass die von den Parteien bisher erwartete künftige

"Verreichnung" nicht mehr möglich sein wird (Arb 11.015; 8 ObA 62/02d), kann seit der Schaffung des § 19f Abs 2

AZG nicht mehr fortgeschrieben werden. Sobald sich das Zeitguthaben des Arbeitnehmers unter den in dieser

Bestimmung normierten Voraussetzungen und nach Ablauf der dort normierten Fristen in einen Geldanspruch

umwandelt, ist dieser Anspruch fällig, sodass die Verjährungsfrist zu laufen beginnt. Die Verfallsbestimmung des

Punktes 5e des Kollektivvertrages für die Angestellten im Hotel- und Gastgewerbe ist hingegen auf derartige im

Sinne des § 19f Abs 2 AZG fällig gewordene Ansprüche nicht anwendbar. (T1); Veröff: SZ 2004/40
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